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Bekanntmachung 

 
Einziehungsabsicht 

 
 
Es ist beabsichtigt, gemäß § 7 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW.S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch 
Artikel 27 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), die nachstehend benannten und aus dem beigefügten 
Lageplan ersichtlichen Flächen  
 

Wupperstraße,  Gem. Kapellen,  Flur 13, Flurstück 218 (Teilfläche von ca. 578 m²) 
 
Illerstraße, Gem. Kapellen, Flur 13, Flurstück 219 

 
Isarstraße, Gem. Kapellen, Flur 13, Flurstück 220 

 

Leinestraße, Gem. Kapellen, Flur 13, Flurstück 221 

 

einzuziehen. 

 
Die Absicht der Einziehung wird hiermit gem. § 7 StrWG NW öffentlich bekanntgemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen 
zu geben. 
 
Die Karte, aus der die Lage der zur Einziehung beabsichtigten Verkehrsflächen ersichtlich ist, liegt beim Fachbereich 8 – 
Vermessung, Straßen und Verkehr, Raum E.023 (Altes Rathaus, Erdgeschoss) öffentlich aus und kann dort von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Einwendungen sind innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich oder zur Nieder-
schrift an den Bürgermeister der Stadt Moers, Fachbereich 8 – Vermessung, Straßen und Verkehr, Rathausplatz 1, 47441 
Moers, zu richten. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden dem Ein-
wendenden zugerechnet. 
 
Nach Ablauf der gesetzlichen Frist von drei Monaten für die Bekanntmachung der Absicht der Einziehung wird über die Ein-
ziehung entschieden. Auch diese wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
Moers, den 03.07.2019  
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Lauff 
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Widmung von Straßen 

 
Gem. § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche (Gemeindestraße) mit der 
Nennung der Funktion im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NW dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet: 
 
Treibweg, Gem. Hochstraß, Flur 7, Flurstück 827 (Teilfläche von ca. 110 m²) 
 
Hiermit wird die Widmung gemäß § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) 
öffentlich bekannt gemacht. Diese Widmungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S.4 VwVfG NRW). 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe  Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erho-
ben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingerichtet werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpost-
fach (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. | S. 3803).   
 
Hinweis:  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Allgemeinverfügung (gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus denen die genaue Lage und Ausdehnung der 

betreffenden Verkehrsflächen – insbesondere der Teilbereiche –ersichtlich sind, können beim Fachbereich 8 - 
Vermessung, Straßen und Verkehr, Raum E.023 (Altes Rathaus, Erdgeschoss) während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden. 

2. Die Widmung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
 
 
Moers, den 10.07.2019 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Lauff 

http://www.justiz.de/
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Bekanntmachung 

 
 

Die 6. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 
für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in 
der Wahlperiode 2014 bis 2020 findet am Donnerstag, dem 29. August 2019 
um 16.00 Uhr in den Sitzungsräumen der Sparkasse am Niederrhein, Hauptstelle, 
Ostring 6, 47441 Moers mit folgender Tagesordnung statt: 
 
1. Geschäftsordnungspunkte 

a)  Prüfung der Einladung 
b)  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
c)  Feststellung von Ausschließungsgründen 

gem. § 5 der Zweckverbandssatzung 
d)  Feststellung der Tagesordnung 
e)  Bestellung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift 
f)  Anerkennung der Niederschrift über die 5. Sitzung der 

Zweckverbandsversammlung vom 30. August 2018 
 
2. Wahl des Hauptverwaltungsbeamten, der gem. § 11 Abs. 3 SpkG NW als 

 Beanstandungsbeamter an den Sitzungen des Verwaltungsrates teilnimmt 
 
3.  Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Verwaltungsrates 

 gem. § 8 Abs. 1 SpkG NW (Dienstkraft) 
 

4. Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes für das Jahr 2018 
und des nichtfinanziellen Berichtes der Sparkasse am Niederrhein für das 
Jahr 2018 und Entlastung der Sparkassenorgane 
 

5. Verwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse am Niederrhein 
gem. § 25 SpkG NW 
 

6  Bericht des Vorstandes 
 
7. Verschiedenes 
 
 
Moers, den 12. Juli 2019 
 
SPARKASSENZWECKVERBAND 
für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 
gez. Angelika Sand 
(Vorsitzende) 
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